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Ausbau des Kreisverkehrs Niehler Damm/Sebastianstraße 
hier: Auswertung von Verkehrsdaten 

Mitteilung der Verwaltung: 
 
Der Ausbau des Kreisverkehrs Niehler Damm/Sebastianstraße wurde im Dezember 2016 abge-
schlossen. Seitens des Niehler Bürgervereins e.V. von 1948 wurde an die Verwaltung der Wunsch 
einer Geschwindigkeitsmessung, im Bereich des neuen Kreisverkehrs, herangetragen. 
 
Der Niehler Damm ist eine Verbindungsstraße zwischen der Industriestraße und der Bremerhavener 
Straße in Köln-Niehl mit ca. 15.800 Kfz pro Tag und einer Spitzenstundenbelastung von 1500 Kfz. Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Im Bereich der Einmündung der Sebastianstraße 
wurde die Lichtzeichenanlage durch einen Kreisverkehr ersetzt. Laut Beschwerden der Anlieger wird 
der Kreisverkehr in nördlicher Richtung mit überhöhter Geschwindigkeit durchfahren. 
 
Die Geschwindigkeitsmessung auf dem Niehler Damm fand am 28.03.2017 statt. Das Seitenradar 
wurde an der südlichen Ein- und Ausfahrt des Kreisverkehrs installiert. Als übliche Kenngröße für die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit sollte die V-85 ermittelt werden. Sie besagt, 
dass 85 % der motorisierten Verkehrsteilnehmer unter diesem Wert bleiben, 15 % überschreiten ihn. 
Für den Querschnitt konnte eine V-85 von 41 km/h ermittelt werden. Nach Fahrtrichtung unterschie-
den beträgt der V-85-Wert in Richtung Katzengasse (Süden) 43 km/h und in Richtung Kreisverkehr 
(Norden) 37 km/h. 
 
Somit lässt sich für den untersuchten Abschnitt die weitgehende Einhaltung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit feststellen, meist bleiben die Fahrzeuge deutlich unter diesem Wert. 
 
Die Verwaltung wird den Bereich weiterhin kritisch beobachten. Allerdings sollte der geplante Ausbau 
des Niehler Damms, von der Sebastianstraße bis zur Industriestraße, bis zu einer abschließenden 
Beurteilung abgewartet werden. 
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